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Einleitung

In den letzten Jahren hat sich in der archäologischen 
Fachwelt zunehmend die Tendenz etabliert, eigent
lich gesetzlich geregelte Strukturen aus einer indi
viduellen „fachlichen Brille“ zu kommentieren. Dies 
habe ich bereits vor längerer Zeit in einem anderen 
Fall als zu kritisierend herausgestellt (Ickerodt, 
2011; s. a. Ickerodt, 2020, 377) und dies ist auch der 
Fall bei Jutta Zerres‘ Beitrag (2021).

Bereits in der Einleitung liegt meines Erach
tens die Fehleinschätzung vor, dass die die wis
senschaftliche Bearbeitung von und Publika
tionsrechte an Dokumentationen und Funden 
aus Feldforschungsmaßnahmen bestimmenden 
Eigentumsfragen zu wenig diskutiert seien. Beste
hende Regelungen sind immer das Produkt brei
ter außerfachlicher und fachlicher Diskussionen 
(s. a. Ickerodt, 2020). Diese münden regelhaft in 
rechtliche Rahmenbedingungen, die dann Grund
lage von Nutzungs und Publikationsrechten 

an Grabungsdokumentationen sind. Ob konkret 
Umsetzungsdefizite vorhanden sind, wie sie be
mängelt wurden, ist allerdings eine andere Frage. 
Falls vorhanden, müssen diese Defizite dann von 
der Denkmalpflegeverwaltung abgestellt werden. 
Stichworte sind Fach und Dienstaufsicht.

Der durchaus polemische, in der Darstellung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen über das 
eigentliche Ziel hinausschießende und daher 
wenig präzise Artikel von Eric Biermann (2021) 
wird unkommentiert als Ausgangspunkt für 
die verfolgte Fragestellung verwendet. Auch er
scheint ihre Herangehensweise bei der Bewer
tung von Grabungs und Publikationsrichtlinien 
wenig differenziert (s. a. Anonymus, 2021), da 
Zerres bei diesen denkmalrechtlichen Frage
stellungen weniger die konkreten gesetzlichen 
Bedingungen und deren verwaltungsrechtlich 
abgesicherte Umsetzung betrachtet.1 Die ange
wendete OnlineRecherche greift zudem zu kurz 
und wird der komplexen Sachlage nicht gerecht. 
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Zusammenfassung – In dem genannten Beitrag (Zerres, 2021) setzt sich die Autorin mit den bestehenden Regelungen zu wissen-
schaftlichen Auswertungs- und Publikationsrechten von archäologischen Materialien und Dokumentationen auf Grundlage online veröf-
fentlichter, gültiger Grabungsrichtlinien der deutschen Landesdenkmalämter auseinander. Sie wird in ihrem selektiv zusammengetragenen 
Überblick zunächst dem Umstand gerecht, dass die Handhabung der Nutzungsrechte in einem föderalen System unterschiedlich ausfallen 
kann (s. a. Hönes, 1998). Mit der Unterstellung, dass der Eigentumsanspruch der Länder nur auf Behauptungen beruhe, trägt sie aktiv 
zu Rechtsunsicherheit bei. Zudem wird eine gemeinsame Vorgehensweise im Publikationswesen postuliert, in deren Rahmen Veröffent-
lichungen generell nur in Abstimmung mit der jeweiligen Behörde erfolgen dürfen. Diese Behauptung wird ohne die Untersuchung und 
Darstellung konkreter Zuständigkeiten aufgestellt.
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conservation offices in Germany”: The missing Schleswig-Holstein perspective

Abstract – In the article discussed (Zerres, 2021), the author deals with the existing regulations on scientific exploitation and publication 
rights of archaeological materials and documentation on the basis of valid excavation guidelines published online by the German State 
Monuments Offices. In her selectively compiled overview, she first does justice to the fact that the handling of rights of use can vary in a 
federal system (see also Hönes, 1998). By implying that the ownership claim of the Länder is only based on assertions, it actively contri-
butes to legal uncertainty. In addition, it postulates a common approach to publication, in the context of which publications may generally 
only be made in agreement with the respective authority. This assertion is made without the investigation and presentation of concrete 
responsibilities.
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Vor dem Hintergrund realer administrativer, d. h. 
denkmalrechtlich und verwaltungsrechtlich ab
gesicherter, organisatorischer Zuständigkeiten 
erscheint es fraglich, ob die erfolgte Zusammen
stellung überhaupt eine fachlich abgesicherte 
Aussage ermöglicht. So unterstellt der Hinweis, 
dass die Denkmalfachbehörden des Saarlandes, 
Sachsens, SachsenAnhalts, Thüringens, der Stadt 
Köln und SchleswigHolsteins keine öffentlich 
einsehbaren Grabungsrichtlinien vorhalten wür
den, die These, dass Grabungsrichtlinien per se 
online zu veröffentlichen und damit öffentlich 
seien. Im Falle SchleswigHolsteins – wie im Üb
rigen auch in weiteren Bundesländern – ist z. B. 
eine solche Veröffentlichung überhaupt nicht not
wendig, da archäologische Ausgrabungen immer 
der denkmalrechtlichen Genehmigung bedürfen 
und Auflagen in Form von Grabungsrichtlinien 
oder Publikationen Teil individueller Genehmi
gungsverfahren sind. Demnach finden sie sich als 
Auflage im denkmalrechtlichen Genehmigungs
bescheid. Andererseits wird die Aufarbeitung 
von Altgrabungen sowohl vom Archäologischen 
Landesamt SchleswigHolstein (ALSH) als auch 
vom Museum für Archäologie, Schloss Gottorf in 
öffentlichrechtlichen Verträgen geregelt („Publi-
kationsvereinbarung“). Auch hierin unterscheidet 
sich das Vorgehen des Archäo logischen Landes
amtes SchleswigHolstein nicht grundsätzlich 
von dem anderer Landesämter in der Bundesre
publik Deutschland.

Regelung der Nutzungsrechte in Schleswig-
Holstein

Das Land SchleswigHolstein organisiert den 
Bereich der archäologischen Forschung über das 
ALSH als obere Landesdenkmalschutzbehörde 
(s. a. Ickerodt, 2020, 381). Grundlage ist das gel
tende Denkmalschutzgesetz des Landes in seiner 
aktuellen Fassung (dschG sh, 2015; s. a. Icke-
rodt & Lund, 2015). Neben der denkmalrecht
lichen Genehmigungsbedürftigkeit Dritter sieht 
das Denkmalschutzgesetz des Landes sogenann
te Verursacher oder Veranlassergrabungen vor 
(Ickerodt, 2010). Vor diesem Hintergrund sind 
die Rahmenbedingungen für Dritte, insbesondere 
bei Forschungsgrabungen, über Genehmigungs
bescheide geregelt. Da in SchleswigHolstein 
das Verursacherprinzip als hoheitliche Aufgabe 
umgesetzt wird, kommt es entweder zu einem 
öffentlichrechtlichen Vertrag mit dem Veranlas
ser oder, bei fehlender Einigung, zu einem Ko
stenbescheid. Bei der Umsetzung der Feldprojekte 

kann das ALSH dann nach eigenem Ermessen ent
scheiden, ob die Grabungen mit eigenem Personal 
oder durch Dritte umgesetzt werden. Im Falle der 
Beauftragung einer archäologischen Fachfirma 
durch das ALSH wäre diese Zusammenarbeit 
durch einen Werkvertrag geregelt. Daher lägen 
die Nutzungsrechte an der Dokumentation und 
die Eigentumsrechte an den Funden in diesem 
Fall wirklich beim Land SchleswigHolstein. Die 
Urheberrechte bzw. die Autorenschaften sind 
hiervon nicht betroffen. Sie ermöglichen aber 
auch kein privilegiertes Anrecht an einer Veröf
fentlichung. Aufarbeitung und Publikation wä
ren allerdings in einem solchen Fall nach Vorab
stimmung möglich und dann fallbezogen in einer 
Publikationsvereinbarung zu regeln. Ziele dieser 
Organisationsstruktur sind es, zunächst allen Inte
ressierten, ohne Ansehen der Person, eine Teilha
be an archäologischer Forschung zu ermöglichen 
(s. a. Ickerodt, 2020, 381). Weiterhin sollen mit die
ser Vorgehensweise summarisch ausgesprochene, 
letztlich ohne realistische Aufarbeitungs und Pu
blikationsabsicht gesetzte, auch interne Publikati
onsvorbehalte2 unterbunden werden. Diese wür
den Dritten die Möglichkeit nehmen, eben dieses 
Material zu bearbeiten, das dann realiter doch 
nicht vom Urheber bearbeitet wird. 

Kommentar zum Fazit

Der Umgang mit dem archäologischen Erbe steht 
im öffentlichen Interesse und ist zum Beispiel in 
SchleswigHolstein bereits seit 1958 gesetzlich ge
regelt (s. a. hInGst, 1959). Vor diesem Hintergrund 
ist es unabdingbar, die Bewertung der Zusam
menstellung der Autorin jenseits etwaiger eigener 
fachlicher Perspektiven ausschließlich im Kontext 
der jeweiligen Rechtsrahmen zu betrachten und 
sich dabei die jeweiligen Landesziele und deren 
Umsetzung anzuschauen. Sowohl die Provinz als 
auch das Bundesland SchleswigHolstein verfol
gen seit Ende des Ersten Weltkriegs konkret das 
Ziel, alle Fundstellen und Funde sowie archäo
logische Feldprojekte zentral in der Landesauf
nahme und im sog. Kieler MuseumsArchiv3 auf 
Schloss Gottorf zu erfassen (s. a. Ickerodt, 2013, 
2014). Gesetzliches Ziel ist dabei die Beförderung 
von archäologischer Forschung. Dabei wird ein 
stark partizipativer Ansatz verfolgt (Ickerodt, 
2020). Bezugspunkt ist – und das erscheint mir im 
Konsens zumindest auch für die Zeit vor 1958 so zu 
sein – immer das Kieler MuseumsArchiv in Kom
bination mit den gleichermaßen auf Schloss Got
torf verwahrten Funden. Grundsätzlich braucht es 
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solche Orte, um sowohl archäologisches Fundma
terial als auch Felddokumenta tionen und andere 
Meldungen langfristig für die wissenschaftliche 
und außerwissenschaftliche Forschung zu erhal
ten und allen Bürgern grundsätzlich zugänglich 
zu machen. Dieses bedarf immer klarer organi
satorischer Zuständigkeiten. Bereits aus dieser 
Perspektive müssen eindeutige Regelungen zur 
Nutzung oder zum Umgang mit den Archivalien 
vorhanden sein. Dabei gilt es zu bedenken, dass 
es mit dem gesetzlich bzw. vertraglich geregelten 
Besitzerwechsel der Funde und Archivalien in 
das ehemalige Landesmuseum und jetzige Stif
tung auch zu einem Eigentumswechsel kommt 
(GottstIfterG sh, 2021, § 14, 2). De facto könnte 
das ALSH nach dem Zeitpunkt des Eigentumsü
bertrags überhaupt keine Nutzung mehr einräu
men. Hierfür ist dann nämlich die Zustimmung 
des Museums für Archäologie nötig. Forscher 
müssten sich folglich vor dem Eigentumsübertrag 
an das ALSH und danach an das Museum für Ar
chäologie wenden. Jede Einrichtung kann als Ei
gentümer von Funden und Archivalien folglich 
die Nutzung4 des Eigentums wie z. B. den Verleih 
von Funden als Besitzerwechsel jeweils eigener 
Ziele und eigentumsrechtlicher Rahmenbedin
gungen entsprechend regeln.

Aus der AusgräberPerspektive ist dabei der 
Wille zur Auswertung und wissenschaftlichen 
Publikation nur zu verständlich. Macht der Aus
gräber dieses als Mitarbeiter der Landesarchäolo
gie, dann bedarf er hierfür genauso der Geneh
migung (in diesem Fall durch seine Vorgesetzten) 
wie Außenstehende. In SchleswigHolstein haben 
Grabungsleiter insgesamt die Möglichkeit, ihren 
Willen zur Auswertung und wissenschaftlichen 
Publikation in Form des genannten Publikati
onsvorbehaltes auszudrücken. Da dieser Wille 
zumeist häufiger ausgesprochen als umgesetzt 
wird, bedarf es der Regelung. Dieses ist im Falle 
SchleswigHolsteins die zeitlich befristete Publi
kationsvereinbarung. Diese vertragliche Befri
stung ist grundsätzlich notwendig, um archäo
logische Aufarbeitung und Forschungsarbeiten 
dauerhaft rechtlich abzusichern. Denn wäre eine 
Publikation angemeldet und würde dann nicht 
umgesetzt, dann könnte niemand anderes dieses 
Material bearbeiten. Da Funde und Dokumenta
tionsteile sich jeweils im Eigentum entweder des 
ALSH oder des Museums für Archäologie befin
den, können beide Einrichtungen im Gegensatz 
zu anderen Bundesländern Bearbeitern eine ex
klusive Bearbeitung archäologischen Quellenma
terials zusichern. Hierzu ist im Regelfall ein Ein
vernehmen herzustellen. Andere Bundesländer 

sind bspw. dazu übergegangen, keine exklusiven 
Publikationsrechte an einzelnen Maßnahmen ein
zuräumen, um die Bearbeitung größerer Konvo
lute dadurch nicht zu blockieren. 

Hinzu kommen die denkmalrechtlich geneh
migten Forschungsgrabungen. Auf dieser Grund
lage wird Fundmaterial mit dem Ziel geborgen, 
dieses in den Landesbesitz zu überführen. Grund
lage ist die begleitende fachlich abgesicherte Do
kumentation, die ebenfalls in den Landesbesitz 
zu überführen ist. Bevor dies geschieht, hat der 
Ausgräber das sich in seinem Besitz befindliche 
Fundmaterial auf Grundlage der Dokumentati
on zu bearbeiten und kann es dann auf Basis der 
zu schließenden Publikationsvereinbarung ver
öffentlichen. Da es sich bei beidem – Fundmate
rial und Dokumentation – um Landeseigentum 
handelt, gelten entsprechende Sorgfaltsregeln im 
Umgang mit dem archäologischen Quellenma
terial. Über die Dokumentation hinausgehende 
(z. B. Bildquellen und die Publikation selbst) fal
len dann unter das Urheberrecht und sind in Ab
hängigkeit vom Beschäftigungsverhältnis Eigen
tum des Autors oder des Arbeitsgebers.

Im Rahmen der Verursachermaßnahmen 
erfolgt die Bearbeitung von Ausgrabungen in 
SchleswigHolstein nach der, wie die Autorin 
meint, umstrittenen Auffassung, dass Publika
tionen durch die Grabungsleiterinnen oder leiter 
in der Regel nur in Absprache mit der Behörde zu 
erfolgen haben. Dabei gilt es zu berücksichtigen, 
dass der Ausgräber derzeit immer Mitarbeiter der 
Behörde, also des ALSH ist. In diesem Fall ist er 
zwar Urheber der Dokumentation und ihrer Be
standteile, aber nicht Verfügungsberechtigter. 
Dieses ist immer der Arbeitgeber. Entsprechend 
kann er nach eigenem Ermessen über den Umgang 
mit Dokumentationen entscheiden und muss hier
für Rahmenbedingungen festlegen. Dabei gilt im
mer der Gleichbehandlungsgrundsatz. Allerdings 
können, und das sieht das Verwaltungsrecht vor, 
Publikationsrechte auch verwehrt werden. Es be
darf nicht nur, wie die Autorin schreibt, sondern 
es müssen sogar dem denkmalrechtlichen Han
deln immer klare, rechtssichere Regelungen zu 
Grunde liegen, die die Interessen aller Beteiligten 
berücksichtigen – auch das Interesse der Öffent
lichkeit am Erhalt des archäologischen Erbes. Ob 
direkt Betroffene fachlich zu treffende Entschei
dungen immer als fair ansehen oder empfinden, 
ist eine andere Frage. Um diese dann zu klären, 
gibt es verschiedene organisatorisch vorgesehene 
Gremien und gesetzliche Möglichkeiten.
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A n m e r k u n g e n

1 Z. B. verweist die Autorin darauf, dass im Rheinland 
die Nutzungs und Publikationsrechte aufgrund der Gra
bungsrichtlinien Landeseigentum seien (Zerres, 2022, 
Abb. 1). Da der Landschaftsverband Rheinland (LVR) ein 
höherer Kommunalverband und keine Landesbehörde ist, 
spielt das Land NordrheinWestfalen in diesem Zusam
menhang keine Rolle.

2 Mit dem Begriff wird in der Landesarchäologie in 
SchleswigHolstein die Möglichkeit bezeichnet, als Aus
gräber und Fundbearbeiter zeitlich befristet Fundmaterial 
und Grabungsdokumentationen zu bearbeiten. Grund
lage ist in Abhängigkeit der realen Zuständigkeit ein ab
gestimmter, mit dem Museum für Archäologie oder dem 
ALSH geschlossener Vertrag.

3 Die Bezeichnung rekurriert auf die Überführung des 
Kieler Museums für Vaterländische Altertümer in das 
heute Museum für Archäologie als Teil der Stiftung 
SchleswigHolsteinische Landesmuseen.

4 Aufarbeitung, Auswertung, Beprobung usw.
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